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Ausschuss im
Ausnahmezustand
Der Gesundheitsausschuss des Bundestages wollte sich Klarheit über die Covid-19-
Pandemie verschaffen — und scheiterte auf ganzer Linie.
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Noch immer gilt die im März vom Bundestag
beschlossene „epidemische Lage von nationaler



Tragweite“. Die FDP-Fraktion will, dass der
Ausnahmezustand aufgehoben wird. Sie begründet das
mit der inzwischen entspannten Lage der Covid-19-
Pandemie hierzulande. Doch in einer Anhörung des
Gesundheitsausschusses des Bundestages warnten
Mediziner, dass es wieder schlimmer werden könne.
Den Ton gab dabei der Virologe Christian Drosten vor.
Doch nicht alle der eingeladenen Experten stimmten in
den Chor mit ein. Sie machten auf die sozialen und
rechtlichen Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen
aufmerksam. Das schloss die verfassungsrechtlichen
Probleme ein, die sich ergeben, wenn Regierung und
Behörden das Parlament entmachten. Es war keine
Sternstunde des bundesdeutschen Parlamentarismus.

Doch die Verbandsvertreter halten das für zu früh, wie sie sagten.
Dagegen sprachen sich mehrere Rechtsexperten dafür aus,
angesichts der gesunkenen Zahlen zur Covid-19-Pandemie die

Führende Vertreter von Fachverbänden im Gesundheitswesen
wollen nicht, dass die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“
in Kürze wieder aufgehoben wird. Das erklärten sie am Mittwoch in
einer öffentlichen Anhörung
(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-
pa-gesundheit-corona-709474) des Bundestagsausschusses für
Gesundheit. Anlass war ein Antrag der FDP-Bundestagsfraktion vom
17. Juni dieses Jahres. Die Liberalen wollen, dass diese Lage für
beendet erklärt wird und notwendige Anti-Corona-Maßnahmen auf
anderer rechtlicher Grundlage fortgesetzt werden. Dazu hat die
FDP-Fraktion ebenfalls im Juni bereits einen Gesetzentwurf
vorgelegt.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pa-gesundheit-corona-709474


rechtliche Lage zu prüfen und zu verändern.

Noch immer gilt die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“,
die der Bundestag am 25. März dieses Jahres festgestellt hat. Das ist
die Grundlage dafür, dass das Infektionsschutzgesetz geändert
wurde. Damit wurde das Bundesgesundheitsministerium
ermächtigt, mit Verordnungen und Rechtsvorschriften in das
gesellschaftliche Leben und die Grundrechte der Bundesbürger
einzugreifen. Das wiederum dient angeblich dem Schutz vor dem
Virus Sars-Cov 2 und der von ihm laut Weltgesundheitsorganisation
WHO ausgelösten Krankheit Covid-19. Nur der Bundestag kann
feststellen, dass diese Lage beendet ist.

Ignorierte Erkenntnisse

Das ist bisher nicht geschehen, auch wenn alle relevanten
bundesdeutschen Zahlen zur Covid-19-Pandemie so tief gesunken
sind, dass das möglich wäre. Das hat selbst die Bild-Zeitung unlängst
bemerkt und am Montag darauf aufmerksam gemacht. Das Blatt
zeigte mit vier Grafiken unter anderem, dass der Anteil der positiven
Testergebnisse ebenso seit Langem deutlich niedrig ist wie auch die
Zahler derer, die als Tote „im Zusammenhang mit Covid-19“ gezählt
werden. „Der Anteil der schweren Corona-Fälle sinkt immer weiter“,
war auf Seite 3 der Bild zu lesen.

Trotz des Anstieges der Infektionen sinke die Zahl der Patienten auf
Intensivstationen und liege derzeit bei 235 bundesweit. Zuletzt
meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 20 bis 30 Tote im
Zusammenhang mit Covid-19 pro Woche. Die Bild-Zeitung dazu: „In
den vergangenen Jahren starben in Deutschland im Juli jede Woche
circa 16.000 Menschen. Statistisch ist die Sterblichkeit durch
Corona derzeit nicht signifikant.“



Die gesunkenen Zahlen dürften „nicht falsch“
verstanden werden, erklärte als Erster in der Anhörung
der Virologe Christian Drosten. Er warnte wieder vor
einer „zweiten Welle“ im Herbst und behauptete, die
Situation habe sich nicht grundlegend verändert.

Die niedrigen Zahlen seit Wochen seien Ergebnis des Lockdowns im
Frühjahr, behauptete der Virologe. Belege dafür blieb er schuldig.
Hilfsweise verwies er auf die steigenden gemeldeten Zahlen in
Ländern wie Frankreich, Spanien und Großbritannien. Das drohe
auch der Bundesrepublik „mit großer Wahrscheinlichkeit“,
behauptete er.

Wie in vielen seiner öffentlichen Auftritte widersprach sich Drosten
in seinen Aussagen, beispielsweise als er sich zu den
„Alltagsmasken“ äußerte. Es sei nicht bekannt, ob die Masken zu den
sinkenden Zahlen wie denen der positiven Testergebnisse
beigetragen hätten. Das gilt nach seinen Worten auch für die
sinkende Zahl der schweren Covid-19-Fälle. Die positiven
Testergebnisse werden von Politik und Medien irreführend als
„Infektionszahlen“ oder „Fallzahlen“ öffentlich verbreitet.

Nichtsdestotrotz findet Drosten die „Alltagsmasken“ weiter wichtig
und will nicht, dass die Pflicht, sie zu tragen, beendet wird. Niemand
in der Anhörung griff auf, dass der Virologe selbst den Nutzen der
„Mund-Nasen-Bedeckung“ anzweifelte: Er bemerkte, es gebe
Länder, so in Asien, in denen „von Anfang an durchgängig Maske
getragen“ wurden und trotzdem sei es dort zu großen Ausbrüchen
gekommen.

Unbeirrter Drosten

Davon unbeirrt sprach sich Drosten dagegen aus, die „epidemische
Lage von nationaler Tragweite“ aufzuheben. Damit war er



Stichwortgeber für viele der anderen Experten und
Verbandsvertreter, die der Ausschuss eingeladen hatte. Sie gaben
zumeist wieder, was in den vorher eingereichten Stellungnahmen
ihrer Verbände und Organisationen nachgelesen werden kann.

Das ging so weit, dass Intensivmediziner Uwe Janssens
forderte, den Ausnahmezustand beizubehalten, trotz
„der stabilen Situation“. Er hält das für notwendig, weil
es im Herbst wie jedes Jahr wieder mehr Erkältungen
samt Influenza sowie andere Viruserkrankungen wie die
durch Noroviren geben wird.

„Wir müssen in den nächsten Monaten wirklich in Hab-Acht-
Stellung sein“, so Janssens. Er ist Präsident
(https://www.divi.de/ueber-uns/praesidium/prof-dr-uwe-
janssens) der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-
und Notfallmedizin (DIV). „Unsere große Sorge ist, dass man jetzt
nachlässt, was die Ausbreitung der Infektionen betrifft.“ Deshalb sei
weiter „Abstand, Mund-Nase-Schutz, Händehygiene an letzter
Stelle“ notwendig, weil diese Maßnahmen den Medizinern „den
Rücken frei halten“ würden. Nur so könne ein neuer Lockdown
verhindert werden, machte der Intensivmediziner aus Eschweiler
auf Panikmodus.

Nicht anders war es von Bernhard Bornhofen, Leiter
(https://www.op-online.de/offenbach/bernhard-bornhofen-
neuer-leiter-stadtgesundheitsamts-offenbach-3552943.html) des
Gesundheitsamtes in Offenbach, zu hören. Er forderte, die mit der
„epidemischen Lage“ begründeten Maßnahmen nicht zu beenden.
Ebenso stimmte Gernot Kiefer vom Spitzenverband
(https://www.gkv-
spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/der_verband/vorstand/le
benslauf_kiefer.jsp) der gesetzlichen Krankenkassen der Drosten-
Forderung zu. „Angesichts der Risikolage, wie sie nach wie vor
besteht“, behauptete Kiefer, sei es „nicht angemessen“, dem FDP-

https://www.divi.de/ueber-uns/praesidium/prof-dr-uwe-janssens
https://www.op-online.de/offenbach/bernhard-bornhofen-neuer-leiter-stadtgesundheitsamts-offenbach-3552943.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/der_verband/vorstand/lebenslauf_kiefer.jsp


Antrag zu folgen.

Die HNO-Ärztin Ellen Lundershausen will ebenfalls, dass die Lage
nicht verändert wird, wie sie erklärte. Die Vizepräsidentin
(https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/vorstand/dr-
med-ellen-lundershausen/) der Bundesärztekammer sagte: „Wir
können froh sein über das, was wir in den letzten Monaten erreicht
haben.“ Das solle „nicht leichtfertig“ aufs Spiel gesetzt werden,
forderte sie.

Wie Drosten und die anderen Verbandsvertreter ließ
Lundershausen sich dabei nicht von der Tatsache irritieren, dass
Covid-19-Infektionen nur etwa ein Prozent der Bevölkerung
betreffen. „99 Prozent der Menschen sind nicht von der Infektion
betroffen, sondern von den Maßnahmen.“ Daran erinnerte Ansgar
Gerhardus von der Deutschen Gesellschaft für Public Health
(DGPH) (https://www.dgph.info/gesellschaft/vorstand/) am Ende
der Anhörung.

Deutliche Zweifel

In der Veranstaltung waren zumindest von Sozialmedizinern wie
Ansgar Gerhardus und Matthias Schrappe sowie von
Rechtsexperten deutliche Zweifel zu hören. Sie machten darauf
aufmerksam, dass nicht nur aufgrund der rechtlichen Folgen zu
fragen ist, ob die Anti-Corona-Maßnahmen weiterhin sinnvoll sind.
Solche Zweifel äußerten die anwesenden Abgeordneten des
Ausschusses selbst nicht, bis auf die AfD-Vertreter.

Kritik am Vorgehen der Politik äußerte in der Anhörung unter
anderem der Internist Matthias Schrappe
(http://matthias.schrappe.com/). Er machte darauf aufmerksam,
dass im Fall Covid-19 viele vorher bereits bekannte Regeln zum

https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/vorstand/dr-med-ellen-lundershausen/
https://www.dgph.info/gesellschaft/vorstand/
http://matthias.schrappe.com/


Umgang mit einer Epidemie nicht beachtet worden seien.
Grundsätzliche Kritik sei angebracht, weil grundlegendes Wissen
aus der Infektionswissenschaft nicht beachtet worden sei, das
„lange schon bekannt“ sei.

„Die Gesellschaft muss lernen, mit dieser Infektion zu leben“, so
Schrappe. Dazu gebe es keine Alternative, weshalb
zielgruppenorientierte Prävention notwendig sei statt Maßnahmen,
die die gesamte Gesellschaft lahmlegen. Darauf hatte der Mediziner
gemeinsam mit anderen Experten bereits in mehreren
Thesenpapieren aufmerksam gemacht, die auf seiner Webseite zu
finden sind.

In seiner schriftlichen Stellungnahme für den
Gesundheitsausschuss stellte Schrappe fest:

„Bei der bisherigen Bewältigung der Epidemie sind zahlreiche Fehler

zu verzeichnen, die man durch eine breitere wissenschaftlich-

fachliche Beratung, zum Beispiel durch Ökonomen, Juristen,

Pädagogen, Psychologen (wegen der psychischen Folgen, zum Beispiel

der Vereinsamung), Pflegewissenschaftler, Soziologen, Politologen

hätte vermeiden können. Soweit man diese Perspektiven als „Public

Health“-Perspektive zusammenfasst, kann man klar konstatieren:

Diese Perspektive wurde nicht abgefragt und blieb daher

weitestgehend ungenutzt.“

Deshalb unterstütze er unter anderem den Vorschlag aus der
Fraktion der Bündnisgrünen, einen bundesweiten Pandemie-Rat zu
gründen, der die Perspektiven in solchen Fällen erweitern soll.

Rechtliche Bedenken

Er beurteile die Lage „nicht wesentlich anders als die medizinischen



Sachverständigen“, sagte der Jurist Franz Knieps. Er ist Vorstand
(https://www.bkk-dachverband.de/ueber-uns/vorstand/) des
BKK-Dachverbandes der betrieblichen Krankenversicherungen. Es
müsse beachtet werden, was mit der „epidemischen Lage“ ausgelöst
wird, betonte Knieps. Dazu gehöre, dass der Parlamentsvorbehalt
teilweise aufgehoben wurde. Nur der öffentliche Druck habe
verhindert, dass nicht alles per Verordnung und Anordnung
durchgesetzt wurde. Die Gewaltenteilung — ein Grundelement
eines demokratischen Rechtsstaates — sei „zumindest in
Einzelphasen mal etwas zerrieben“ worden.

Der Verbandsvertreter verwies ebenso auf die
Grundrechtseinschränkungen durch die politisch verordneten
Maßnahmen. Die Einschränkungen seien wie die anderen
Rechtsfolgen zu prüfen, ob sie heute noch angemessen seien. Auf
die verfassungsrechtlichen Probleme der epidemischen Lage
machte der Rechtswissenschaftler Thorsten Kingreen
(https://www.uni-
regensburg.de/rechtswissenschaft/oeffentliches-
recht/kingreen/index.html) gegenüber den Abgeordneten
aufmerksam. Er widersprach dem Vorwurf, der FDP-Antrag
verharmlose die Lage. Derzeit gebe es angesichts der aktuellen
Daten keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit mehr, anders als
im März, so Kingreen. Die Möglichkeit laut Robert Koch-Institut,
(RKI), dass sich das „jederzeit“ wieder ändern könne, rechtfertige
nicht, die „epidemische Lage“ aufrecht zu erhalten.

„Man kann keine rechtswidrigen Beschlüsse in der unsicheren
Erwartung aufrechterhalten, dass sie vielleicht irgendwann
rechtmäßig werden“, erklärte der Rechtswissenschaftler den
Bundestagsabgeordneten. Er habe den Eindruck, dass die Epidemie
mit der „epidemischen Lage“ gleichgesetzt werde. Aus Kingreens
Sicht folgt das der Vorstellung, die vom Bundestag beschlossene
Lage sei erst vorbei, wenn die Epidemie ende. Doch die sei auch
nicht am 31. März 2021 zu Ende — bis zu diesem Tag soll nach dem

https://www.bkk-dachverband.de/ueber-uns/vorstand/
https://www.uni-regensburg.de/rechtswissenschaft/oeffentliches-recht/kingreen/index.html


bisherigen Beschluss die „epidemische Lage“ dauern.

Kingreen warnte vor der „Gefahr der Verstetigung“, dass diese Lage
bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 fortgesetzt
werden kann. Er sehe außerdem „ganz erhebliche Probleme“, sagte
er auf eine Frage, ob die Ermächtigungsanordnungen des BMG mit
dem Grundgesetz vereinbar seien. Es gebe bereits etwa 1.000
Vorschriften, die das Ministerium unter Jens Spahn (CDU) ändern
könne, obwohl über sie das Parlament entscheide. „Das ist ein ganz
erheblicher Freibrief und schwächt vor allen Dingen die Opposition
im Deutschen Bundestag.“ Diese werde dadurch von der
Gesetzgebung im Zusammenhang mit der Corona-Krise weitgehend
ausgeschlossen. Es gehe nicht nur um die demokratische
Legitimation, sondern ebenso darum, dass nicht mehr sicher sei,
welches Gesetz aufgrund einer Rechtsverordnung teilweise
ausgehebelt werde.

Fataler Eindruck

Kingreen warnte vor dem „fatalen Eindruck“ eines
Ausnahmezustandes, der nicht in den von der
Verfassung vorgegebenen Formen und Verfahren
bewältigt werden könne. Der Rechtswissenschaftler
gehörte zu den wenigen klar kritischen Stimmen unter
den Experten, die den Mitgliedern des
Gesundheitsausschuss via Videokonferenz Auskunft
gaben.

Die Aufzeichnung der Anhörung kann auf der Webseite
(https://www.bundestag.de/gesundheit#url=L2Rva3VtZW50ZS90
ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3czNy1wYS1nZXN1bmRoZWl0LWNvcm9uY
S03MDk0NzQ=&mod=mod539878) des Ausschusses nachgesehen
werden. Dort soll es in Kürze auch ein Wortprotokoll zum
Nachlesen geben.

https://www.bundestag.de/gesundheit#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3czNy1wYS1nZXN1bmRoZWl0LWNvcm9uYS03MDk0NzQ=&mod=mod539878


Auf mich machte der Gesundheitsausschuss mit seiner Anhörung
weniger den Eindruck, dass es ihm darum geht, die Tatsachen und
Fakten zur gegenwärtigen Lage herauszufinden. Stattdessen
schienen die Positionen der Fraktionen schon vorher klar. Die
Experten sollten anscheinend nur die verschiedenen Sichten
bestätigen. Dazu trägt bei, dass zum einen die Fragezeiten nach der
Stärke der jeweiligen Fraktion bemessen werden. So sind die
Regierungsparteien der Großen Koalition, die hinter dem Beschluss
zur „epidemischen Lage“ stehen, im Vorteil. Zum anderen kann jede
Fraktion jeweils Experten zu einer Anhörung einladen. Die stehen
verständlicherweise zu der jeweiligen Position und haben zumeist
daran mitgewirkt beziehungsweise beraten die entsprechende
Fraktion.

Der Gesundheitsausschuss des Bundestages hat mit der
Anhörung nicht das geleistet, was notwendig wäre:
Aufklärung über die tatsächliche aktuelle Situation in
der ausgerufenen Covid-19-Pandemie sowie über deren
Folgen.

So scheint klar, dass der FDP-Antrag, die „epidemische Lange von
nationaler Tragweite“ aufzuheben, demnächst von einer
Bundestagsmehrheit abgelehnt wird.

Gerade die Mitglieder des Bundestages müssten sich für das
einsetzen, was zum Beispiel der unabhängige Corona-
Untersuchungsausschuss (https://corona-ausschuss.de/) mit
seinen begrenzten Möglichkeiten leistet: Untersuchen, warum die
Bundes- und Landesregierungen beispiellose Beschränkungen zum
Teil an den Parlamenten vorbei verhängt haben und welche Folgen
diese für die Menschen hatten. Und wissenschaftliche Studien auf
diesem Gebiet fördern. Doch das scheint die gewählten
„Volksvertreter“ wenig zu interessieren.

https://corona-ausschuss.de/


Fehlende Evidenz

Das gilt anscheinend ebenso für die aktuellen Erkenntnisse
(https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-
19) des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin (EbM) zu
Covid-19:

„Es gibt insgesamt noch sehr wenig belastbare Evidenz, weder zu

Covid-19 selbst noch zur Effektivität der derzeit ergriffenen

Maßnahmen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die trotz

weitgehend fehlender Evidenz ergriffenen Maßnahmen inzwischen

größeren Schaden anrichten könnten als das Virus selbst.“ Jegliche

Maßnahmen sollten aus Sicht des Netzwerkes entsprechend

wissenschaftlich begleitet werden, „um den Nutzen und Schaden

beziehungsweise das Verhältnis von Nutzen und Schaden zu

dokumentieren. Es werden insbesondere randomisierte Studien

dringend benötigt, um die politischen Entscheidungen angemessen zu

stützen.“

Weiter heißt es: „Der momentan zu verzeichnende Anstieg an Test-
Positiven ohne gleichzeitige Zunahme von Hospitalisierungen,
Intensivbehandlungen und Todesfällen rechtfertigt derzeit keine
einschneidenden Maßnahmen, sofern diese nicht durch
hochwertige Forschung vorab geprüft oder parallel begleitet sind.“
Die EbM-Mediziner fordern von den Medien auch, „die
irreführenden Meldungen von Absolutzahlen ohne Bezugsgröße“ zu
beenden.

Gerade auf diese irreführenden Zahlen beriefen sich im
Gesundheitsschuss des Bundestages wiederholt die
Verbandsvertreter, wenn sie forderten, die „epidemische Lage“
beizubehalten. Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV), widersprach ihnen am Mittwoch im
Ausschuss nicht grundsätzlich. Am Freitag scherte er aber deutlich

https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19


aus dem gemeinsamen Chor aus und sagte: „Man kann den
Panikmodus ausschalten. Die Zahlen geben Anlass, Corona-
Maßnahmen zu überdenken, ohne leichtsinnig zu werden.“ Das
sagte
(https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/corona-
klartext-man-kann-den-panikmodus-ausschalten-deutschlands-
oberster-kassenarzt-spricht-sich-fuer-lockerungen-aus/) er
gegenüber dem Magazin Business Insider aus dem Springer-
Konzern.

Gassen forderte gegenüber dem Magazin, sich nicht zu sehr am R-
Wert oder den Infektionszahlen zu orientieren. „Alles dreht sich
immer um die Zahlen, doch niemand kann sie so richtig gut
interpretieren.“ Entscheidend sei, wie gefährlich das Virus sei und
dass Risikogruppen geschützt werden. „Man muss jedoch nicht
gleich panisch werden, wenn ein ansonsten gesunder Mensch
Corona bekommt“, so der KBV-Vorsitzende. Solche Hinweise
verhallten am Mittwoch im Bundestagsausschuss — der damit
immerhin ein Spiegel des aktuellen Zustands der Gesellschaft war.
Und so setzten die Abgeordneten ordnungsgemäß ihre „Mund-
Nase-Bedeckungen“ vors Gesicht, als die Anhörung beendet war.

Dieser Artikel erschien bereits auf www.rubikon.news.
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